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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates am Donnerstag, 22. Januar 2026

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet 
am Donnerstag, 22. Januar 2026, um 19:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses 1. OG statt. 

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
Die Sitzung hat folgende Tagesordnungspunkte:
1. Bürger fragen
2. Erneuerung der Homepage von Schwenningen
3. Abwasserbeseitigung: 

-  Betriebskostenabrechnung der Bundeswehrkläranlage 
Kohltal Stetten a.k.M. für das Jahr 2024

4. Information über Ausfallhaftung nach § 88 GemO für För- 
derdarlehen der L-Bank

5. Jahresabschluss 2024 des Zweckverbands IGGS
6. Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industrie- 

park Graf-Stauffenberg (IGGS): 
Haushaltssatzung und Haushaltsplanentwurf 2026

7. Bekanntgaben
8. Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ewald Hoffmann 
Bürgermeister 
Für interessierte Bürgerinnen und Bürger: 
Alle Vorlagen sind am Sitzungstag online im Ratsinformations- 
system unter www.schwenningen.de abrufbar.

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
beschließenden Bauausschusses am Donnerstag, 

22. Januar 2026

Die nächste öffentliche Sitzung des beschließenden 
Bauausschusses findet 

am Donnerstag, 22. Januar 2026, statt. 
Beginn nach der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. 

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
Die Sitzung hat folgende Tagesordnungspunkte:
1. Erweiterung der Lagerfläche der bestehenden Lagerhalle 

des Bauhofs Schwenningen durch Einbau einer Lagerbühne 
auf dem Grundstück Flst. 2297/6

2. Sonstiges, Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ewald Hoffmann 
Bürgermeister

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger: 
Alle Vorlagen sind am Sitzungstag online im Ratsinformations- 
system unter www.schwenningen.de abrufbar.

Grundsteuerbescheide 2026
In den kommenden Tagen werden die Grundsteuerbeschei- 
de für das Jahr 2026 zugestellt. 
Die Grundsteuerhebesätze wurden vom Gemeinderat zuletzt 
wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 
 520 % 
Grundsteuer B (für Grundstücke)  580 % 

Die Grundsteuervorauszahlung wird jedes Jahr zum 15.2., 
15.5., 15.8. und 15.11. fällig. 

Dabei wird immer ein Viertel des Jahresbetrages von der 
Gemeindekasse abgebucht bzw. von den Steuerpflichtigen 
überwiesen oder bezahlt. 

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes- 
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig:
a)   am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- € 

nicht übersteigt;
b)   am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jah- 

resbetrags, wenn dieser 30,-- € nicht übersteigt. 

Diese Grundsteuerbescheide sind Dauerbescheide, das heißt, 
dass keine jährlichen Bescheide erstellt werden. 

Bitte bewahren Sie deshalb die Bescheide für Ihre Unterlagen 
sorgfältig auf, sie gelten auch für die Folgejahre. 
Sollten Sie den Wunsch haben, dass die Grundsteuer abge- 
bucht wird, muss ein unterschriebenes SEPA-Lastschrift- 
Mandat im Rathaus eingereicht werden. Ein entsprechen- 
des Formular liegt dem Grundsteuerbescheid bei. 

Hinweis zum Eigentumswechsel im Laufe des Kalender- 
jahres: 
Werden Grundstücke im Laufe des Kalenderjahres (Steuerjah- 
res) veräußert, ist der bisherige Eigentümer bis zum Ablauf 
des Steuerjahres zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. 
Wer sein Grundstück also unterjährig verkauft, das heißt an ir- 
gendeinem anderen Datum als dem 1. Januar, muss trotzdem 
für das ganze Kalenderjahr die Grundsteuer bezahlen, auch 
wenn der neue Eigentümer schon einige Monate das Haus 
oder die Eigentumswohnung besitzt. 
Wichtiger Hinweis zur Grundsteuerreform: 
Bislang konnten noch nicht alle Grundstücke sowie landwirt- 
schaftlichen Flächen veranlagt werden. Hier ist eine manuelle 
Nacharbeitung erforderlich, welche Zeit in Anspruch nimmt. 
Die Grundsteuerbescheide hierfür werden laufend nach Ab- 
arbeitung versandt. 
Grundlage der Grundsteuer ist die Satzung über die Erhebung 
der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der 
Gemeinde Schwenningen vom 07. November 2024.

www.schwenningen.de
www.schwenningen.de
www.schwenningen.de
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Hundesteuerbescheide 2026
In den vergangenen Tagen wurden die Hundesteuerbeschei- 
de für das Jahr 2026 zugestellt. Die Hundesteuer beträgt in 
Schwenningen für jeden Ersthund 105,00 € und für jeden wei- 
teren Hund 210,00 €. Für das Halten eines Kampfhundes be- 
trägt der Steuersatz 1.200,00 €.

Steuerpflichtigen, die der Gemeindekasse ein SEPA-Mandat 
erteilt haben, wird die Hundesteuer zum 15.02.2026 abge- 
bucht. Die übrigen Steuerpflichtigen werden gebeten, die 
Hundesteuer bis zum 15.02.2026 auf ein Konto der Gemeinde 
zu überweisen. Alle Hundehalter der Gemeinde werden dar- 
auf hingewiesen, dass alle über drei Monate alten Hunde, die 
im Gemeindegebiet gehalten werden, der Steuerpflicht unter- 
liegen.

Wer einen steuerpflichtigen Hund hält, der bisher noch nicht 
angemeldet ist, hat diesen beim Bürgermeisteramt, Zimmer 2, 
Tel. 9212-0 schriftlich oder mündlich anzuzeigen.

Auch bei Aufgabe der Hundehaltung oder Wegzug ist eine An- 
zeige erforderlich.

Grundlage der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der 
Gemeinde vom 29.06.2017 samt 1. Änderung vom 30.03.2021, 
2. Änderung vom 17.11.2022 und 3. Änderung vom 23.10.2025.

Jugendherbergskarten 2026 ab sofort im Rathaus 
ausleihbar
Ab sofort können von Vereinen und Vereinigungen gegen ein 
Pfand von je 10,00 EUR wieder Gruppen-Jugendherbergskar- 
ten im Rathaus (Zimmer 1) ausgeliehen werden.

Bitte melden Sie sich bei Interesse während der Öffnungszei- 
ten vorab telefonisch im Bürgerbüro unter 07579/9212-15, um 
einen Termin zu vereinbaren.

Mit einem SEPA-Mandat können Mahnungen, 
Mahngebühren und Säumniszuschläge  
verhindert werden
Ihre rechtzeitige Zahlung von Wasserzins, Abwasser, Grund- 
steuer, Hundesteuer usw. erspart viel Ärger und unnötige 
Verwaltungskosten. Wenn Sie rechtzeitig zahlen, kommt es zu 
keinen Mahnungen mit Mahngebühren. Bei der Mahnung von 
öffentlich-rechtlichen Forderungen muss eine Mindestmahn- 
gebühr erhoben werden. Ermächtigen Sie daher bitte die 
Gemeindeverwaltung (auch in Ihrem eigenen Interesse), die 
jeweils fälligen Beträge von Ihrem Konto abbuchen zu lassen. 
Damit erleichtern Sie die Zahlungsweise sich selbst, Ihrer Bank 
und auch uns ganz erheblich.

Vorteile eines SEPA-Mandats:
-  die Überwachung der Zahlungstermine entfällt;
-  es kommt zu keinen Mahnungen mit Mahngebühren;
-   es können keine Säumniszuschläge wegen verspäteter 

Zahlung entstehen;
-   der Weg zu Kasse/Bank, bzw. das Schreiben von Überwei- 

sungen entfällt.

Nachteile entstehen Ihnen nicht, weil
-  nur fällige Beträge eingezogen werden;
-   die eingezogene Forderung zurückgezahlt wird, wenn Sie 

dem Einzug widersprechen;
-   das SEPA-Mandat jederzeit zurückgenommen werden 

kann.

Formulare zum SEPA-Mandat können im Rathaus bei der Ge- 
meindekasse (Frau Kögel, Zimmer 13) abgeholt werden.

Die Gemeinde Schwenningen sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Betreuungskraft (m/w/d) für die  
Nachmittagsbetreuung 

an unserer Nachbarschaftsgrundschule

mit einem Beschäftigungsumfang von derzeit einem 
Nachmittag  

und im Vertretungsfall, auf Minijob-Basis.

Die Gemeinde sucht zur Verstärkung unseres Betreu- 
ungsteams eine engagierte Betreuungskraft (m/w/d) für 
die Nachmittagsbetreuung an unserer Nachbarschafts- 
grundschule.

Ihre Aufgaben 
• Regelmäßige Betreuung der Kinder am Nachmittag 
• Tätigkeit im Wechsel mit dem bereits vorhandenen 

Betreuungspersonal 
• Übernahme der Aufgaben im Rahmen eines geringfü- 

gigen Beschäftigungsverhältnisses

Ihr Profil 
• Freude an der Arbeit mit Kindern 
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Verantwortungs- 

bewusstsein 
• Flexibilität für regelmäßige Einsatzzeiten am Nachmit- 

tag

Wir bieten 
• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 

Tätigkeit 
• Mitarbeit in einem motivierten Team 
• Beschäftigung auf Minijob-Basis

Bewerbung 
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die 
Sie bitte bis spätestens 31. Januar 2026 unter Angabe 
des gewünschten Beschäftigungsumfanges an die

Gemeindeverwaltung Schwenningen 
Alte Pfarrstraße 9 
72477 Schwenningen 
oder per E-Mail an hoffmann@schwenningen.de senden.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Bürgermeister 
Ewald Hoffmann unter Tel. 07579/9212-0.
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Aufstellung von Grabmalen auf dem Friedhof ist 
genehmigungspflichtig
Nach § 19 der Friedhofssatzung der Gemeinde Schwenningen 
vom 16.12.2021, bedarf die Errichtung und jede Veränderung 
von Grabmalen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde.

Es muss deshalb vor der Herstellung des Grabsteins ein 
Antrag bei der Gemeinde eingereicht werden, dem ein Ent- 
wurf des Grabmals und der Grabeinfassung beizufügen ist. 
Das zu verwendende Material, die Gestaltung des Grabmals 
und der Einfassung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift, 
die Ornamente und die Symbole sowie die Fundamentierung 
sind ebenfalls anzugeben. Antragsformulare sind im Rathaus 
Schwenningen bei Frau Schreiyäck, Vorzimmer 12, erhältlich.

Sie können auch auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.schwenningen.de heruntergeladen werden.

Störungen und Schäden an der Straßenbeleuchtung 
einfach online melden
Den Bürger*innen steht das Online-Formular für Störungs- oder 
Schadensmeldungen zur Verfügung. Damit können defekte Stra-
ßenleuchten im Gemeindegebiet einfach 
und schnell über das bereitgestellte Bür- 
gerformular direkt auf der Internetseite der 
Netze BW, Sparte Dienstleistungen, gemel- 
det werden. 
Das Bürgerformular erreichen Sie unter fol- 
gendem Link oder QR-Code: 
https://netze-bw.de/dienstleistungskunden/ 
beleuchtung/stoerung-strassenbeleuchtung 
Das Besondere: die defekte Straßenleuchte kann per Kartenaus- 
schnitt oder über die Suche über das Adressfeld ausgewählt und 
der vorgefundene Schaden angegeben werden. Bereits gemel- 
dete Leuchten sind gekennzeichnet und müssen nicht erneut 
gemeldet werden. 
Die gemeldeten Leuchten werden automatisch an die Gemein- 
deverwaltung weitergeleitet und zur Bearbeitung freigegeben. 
Nach der Freigabe wird die Leuchte bei der nächsten Reparatur- 
fahrt durch die Netze BW Sparte Dienstleistungen repariert.

Jubilare in der Gemeinde

JUBILARE GEBURTSTAG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, 
Schönes zu erkennen, bleibt ewig jung.“ 
21.01.2026 Roswitha Katharina BOSCH (75 Jahre) 
Einwohnerschaft und Gemeindeverwaltung Schwenningen 
gratulieren recht herzlich.

 
 Foto: Netze BW

Ende amtlicher Teil 

Andere Behörden

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Familienspecial in der Kreisgalerie gibt Einblicke ins 
Leben und Arbeiten mit Schafen
Wer auf dem Land aufwächst, ist mit vielem vertraut, das für Kin- 
der aus der Stadt oft neu und unbekannt ist. Viel Platz zum Spie- 
len und eine vielfältige Natur prägen das Leben auf dem Land. 
Zahlreiche Tiere haben dort ihren Lebensraum und die Natur 
lässt sich mit allen Sinnen erleben. Einblicke ins Landleben aus 
nächster Nähe gibt es bei einem Familienspecial am Sonntag, 
18. Januar um 14 Uhr in und an der Kreisgalerie Schloss Meß- 
kirch, wo aktuell die Sonderausstellung „LandLeben – Mensch. 
Natur. Heimat.“ zu sehen ist.

Beim Familienspecial wird Wissen anhand spannender Beispiele 
und Mitmachangebote anschaulich vermittelt: Wer hatte schon 
einmal die Gelegenheit, einen Igel zu streicheln? Und wer er- 
kennt eine Erle allein an ihrem Holz? In der Ausstellung laden ver- 
schiedene Stationen dazu ein, selbst aktiv zu werden und dabei 
Wissenswertes über den Wald, Streuobstwiesen und die traditio- 
nelle Schäferei zu erfahren.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt beim Familienspecial auf den 
Schafen. Vor den Schlossmauern in Meßkirch ist die Schafherde 
des Hofs Marksteiner zu Gast und Kinder und Erwachsene ha- 
ben die Möglichkeit, die Tiere kennenzulernen, sie aus nächster 
Nähe zu beobachten und mehr über ihr Leben zu erfahren. Die 
Schäferinnen und Schäfer berichten aus ihrem Alltag und geben 
Einblicke in das Leben und Arbeiten mit den Schafen.

Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze ist eine Anmeldung bis 
Freitag, 16. Januar, unter der Telefonnummer 07571 102-1141, 
per E-Mail an kultur@lrasig.de oder über den Veranstaltungska- 
lender des Landkreises unter www.landkreis-sigmaringen.de/ 
veranstaltungen. Die Teilnehmenden treffen sich im Foyer der 
Kreisgalerie, sollten sich für das Schafe-Special im Freien aber 
warm genug anziehen.

Kreisbehindertenbeauftragter bietet  
Sprechstunden im Januar, Februar und März an
Der Kreisbehindertenbeauftragte Johann Nieß setzt sich für alle 
Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinde- 
rung im Landkreis Sigmaringen ein. Er ist Mittler zwischen Be- 
troffenen und fachlich Verantwortlichen und bietet regelmäßig 
Sprechstunden an. 
Die nächsten Termine dafür sind:
• Donnerstag, 29. Januar, 17 bis 19 Uhr im „Haus am Hecht- 

brunnen“ (Räume des VdK-Ortsverbands Pfullendorf im Erd- 
geschoss), Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf

• Donnerstag, 26. Februar, 16 bis 18 Uhr im Landratsamt Sig- 
maringen (Besprechungsraum 4100), Leopoldstraße 4, 72488 
Sigmaringen

• Donnerstag, 26. März, 17 bis 19 Uhr im „Haus am Hecht- 
brunnen“ (Räume des VdK-Ortsverbands Pfullendorf im Erd- 
geschoss), Hauptstraße 23, 88630 Pfullendorf 

Darüber hinaus nimmt der Kreisbehindertenbeauftragte auch je- 
derzeit Anliegen per Post oder per E-Mail entgegen: 
Landratsamt Sigmaringen 
Kreisbehindertenbeauftragter Johann Nieß 
Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen 
E-Mail: kbb@landkreis-sig.de 
Eine telefonische Absprache unter der Nummer 0160 98406198 
ist ebenfalls möglich.

SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN 
IM NOTFALL
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst
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Fortbildung zum Social-Media-Marketing für 
 landwirtschaftliche Direktvermarktende
Die Landwirtschaftsämter Sigmaringen und Biberach laden Land- 
wirtinnen und Landwirte zur Online-Fortbildung „Update Social- 
Media-Marketing“ am Dienstag, 03. Februar ein. Dabei erfahren 
die Teilnehmenden ab 19 Uhr, wie sie mit alltagstauglichen Stra- 
tegien ihre Direktvermarktung über Social-Media-Plattformen di- 
gital sichtbar machen können. Als „marketingstudiertes Kind vom 
Hof“ bringt Referentin Friederike Greilich ihre langjährige Erfah- 
rung aus dem Bauernhof-Marketing, des familieneigenen Direkt- 
vermarktungsbetriebs und aus der externen Beratung mit. Für sie 
ist Social Media kein Sprint, sondern ein langfristiger Prozess.

Die Referentin vermittelt, wie Instagram-Posts mit einfachen 
Tools und Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI) erstellt, 
Inhalte stressfrei veröffentlicht und Betriebe sowie Produkte wir- 
kungsvoll präsentiert werden können – ohne großen Zeitauf- 
wand. Konkrete Beispiele liefern umsetzbare Impulse für eine 
authentische und nachhaltige Online-Präsenz.

Die Teilnahme an der Fortbildung ist kostenlos. Erforderlich ist 
eine Anmeldung bis Mittwoch, 28. Januar, über den Veranstal- 
tungskalender des Landkreises Sigmaringen unter www.land- 
kreis-sigmaringen.de/veranstaltungen.

Initiative sucht freiberufliche Fachleute  
für bewusste Kinderernährung
Die Landesinitiative „BEKI – Bewusste Kinderernährung“ sucht 
Verstärkung für die qualifizierten Ernährungsfachkräfte, die sich 
für ein gesundes Aufwachsen von Kindern von Anfang an einset- 
zen. Eine landesweite Online-Infoveranstaltung zur Tätigkeit der 
BEKI-Referentinnen und -Referenten findet statt am Mittwoch, 4. 
Februar, von 14.15 bis 16 Uhr. Anmeldungen sind möglich bis 
Freitag, 30. Januar.

Seit 45 Jahren engagiert sich die Initiative des Ministeriums für Er- 
nährung, Ländli chen Raum und Verbrau cherschutz Baden-Würt- 
temberg im Landkreis Sigmaringen. Die Ernährungsfachkräfte 
informieren Kinder, Eltern und pädagogische sowie hauswirt- 
schaftliche Fachkräfte rund um ausgewogenes und genussvolles 
Essen und Trinken für Kinder vom sechsten Lebensmonat bis zur 
sechsten Schulklasse sowie über eine lebensweltbezogene Er- 
nährungsbildung. Aktiv sind sie in Kitas, in der Kindertagespflege 
und in Schulen. Eine fundierte Ausbildung oder ein Studium im 
Bereich Ernährung, Hauswirtschaft oder Gesundheitsförderung 
wird vorausgesetzt. Erfahrung in der Erwachsenenbildung oder 
Pädagogik ist von Vorteil.

Die BEKI-Referentinnen und -Referenten arbeiten freiberuflich 
im Auftrag des Ministeriums, bestimmen die Anzahl ihrer Ein- 
sätze selbst und genießen eine abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Ansprechpartnerin vor Ort ist die BEKI-Koordinatorin am Land- 
ratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, Cordula Kel- 
ler, Telefon: 07571 102-8642, E-Mail: cordula.keller@lrasig.de. 
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für 
die Online-Veranstaltung am 4. Februar gibt es im Internet unter 
lern-bw.de/,Lde/startseite/ernaehrungsbildung/beki-referenten- 
referentinnen-gesucht.

Information für Privatwaldbesitzende
Hinweise zur Holzaufarbeitung 
Das Forstrevier Schwenningen ist in Kalenderwoche 04 nicht 
besetzt.

Sollten Sie in dieser Zeit Fragen zur Holzaufarbeitung haben, 
finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Schwenningen ein 
Merkblatt mit wichtigen Hinweisen zum Holzeinschlag und zur 
Holzsortierung.

Ab Montag, den 26.01.2026, steht Ihnen Försterin Patricia Pöh- 
ler wieder zur Verfügung. In dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte an die Zentrale des FB Forst im Landratsamt Sigmaringen: 
07571/102 2510 und post.forst@lrasig.de oder Daniel Sauter: 
Forstrevier Stetten a.k.M., 07573/1095, daniel.sauter@lrasig.de.

Deutsche Rentenversicherung

Informationen für die Steuererklärung kostenfreie 
Bescheinigung für Rentnerinnen und Rentner
Viele Rentnerinnen und Rentner sind verpflichtet, eine Steuerer- 
klärung abzugeben. Dafür erhalten Rentenbeziehende die kos- 
tenfreie „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“ 
von der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Bescheinigung 
enthält steuerrechtlich relevante Beträge für die Steuererklärung, 
wie die Höhe der gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegever- 
sicherung oder die Rentenhöhe für das vergangene Kalenderjahr.

Erstmaliger Antrag – dann automatischer Bezug 
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in ei- 
nem der Vorjahre angefragt haben, erhalten diese 2026 automa- 
tisch. Wer die „Information über die Meldung an die Finanzver- 
waltung“ zum ersten Mal benötigt, kann diese ganz einfach über 
die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung an- 
fordern.

Wer muss überhaupt eine Steuererklärung abgeben? 
Diese Frage kann die Deutsche Rentenversicherung nicht indi- 
viduell beantworten. Genaue Auskünfte darüber geben aber Fi- 
nanzämter, Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater.

Information 
Weitere Informationen enthält die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ Diese kann auf www. 
deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen werden.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 18.01.2026

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7 
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche 
Praxis Niebling

Goethestr. 33 
72461 Albstadt

Tel.: 07432/13646

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 4/2026
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge- 
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:
Datum Zeit (von - bis) *)
Montag, 19.01.2026 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Dienstag, 20.01.2026 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Mittwoch, 21.01.2026 06:45 Uhr 22:30 Uhr
Donnerstag, 22.01.2026 06:45 Uhr 16:15 Uhr
Freitag, 23.01.2026 06:45 Uhr 12:30 Uhr
Samstag, 24.01.2026 Kein Schießen Kein Schießen
Sonntag, 25.01.2026 Kein Schießen Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

www.land-
www.deutsche-rentenversicherung.de/steuerbescheinigung
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An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge- 
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs- 
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“ 
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un- 
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll- 
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen- 
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst- 
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen- 
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst- 
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti- 
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord- 
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten der Schulen

Liebfrauenschule Sigmaringen

Mitmach-Informations-Nachmittag 2026 am  
Gymnasium der Liebfrauenschule Sigmaringen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Liebfrauenschule. Erle- 
ben Sie unsere Schule und lernen Sie uns näher kennen. Am 4. 
Februar von 15 – 18 Uhr laden wir Sie und Ihre Kinder zu un- 
serem Mitmach-Informations-Nachmittag am Gymnasium ein. 
Sie haben die Möglichkeit, uns zu besuchen und unsere Mitma- 
changebote jetzt schon über unsere Homepage zu buchen. Am 
Informationsnachmittag können Sie auch unangemeldet vorbei- 
kommen. Für die Eltern bieten wir ein Elterncafé und entspre- 
chende Informationen zu G9neu am LIZE an. Außerdem können 
Sie unsere Kochausbildung näher kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Liebfrauenschule Sigmaringen 
Katholische freie Schule in Trägerschaft der Schulstiftung der Erz- 
diözese Freiburg 
www.liebfrauenschule-sigmaringen.de

Jugendmusikschule Zollernalb

Die Jugendmusikschule Zollernalb informiert
Liebe Eltern, liebe Kooperationspartner, 
wie wir Ihnen bereits vor den Weihnachtsferien mitgeteilt haben, 
wird das Schulgeld zum 01.02.2026 erhöht. Sie haben die neue 
Schulgeldregelung per E-Mail erhalten. Sie können sie außerdem 
auf der Homepage der JMS unter www.jms-zollernalb.de einse- 
hen.

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung für die Gemeinden Stetten 
a.k.M. mit Glashütte und Nusplingen, Frohnstetten, 
Storzingen, Schwenningen, Hartheim und Heinstet- 
ten15.01.2026 – 25.01.2026

Samstag, 17.01.
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag, 18.01.,  2. So im Jahreskreis
L1: Jes 49,3.5-6  L2: 1Kor 1,1-3 
Schwenningen – St. Kolumban 
09:00 Uhr   Eucharistiefeier 
Meßstetten-Hartheim – St. Jakobus 
10:00 Uhr   Wortgottesfeier mit Kommunionspendung 
Stetten a.k.M.-Storzingen – St. Zeno 
10:30 Uhr   Eucharistiefeier 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
18.30 Uhr    Besinnungsabend – bitte unten stehenden Artikel 

beachten –

Dienstag, 20.01.
Meßstetten-Heinstetten – St. Agatha 
18:30 Uhr    Eucharistiefeier zum Gedenken an die Armen See- 

len

Mittwoch, 21.01.
Stetten a.k.M.-Nusplingen – Dreikönigskapelle 
08:00 Uhr   Eucharistiefeier

Donnerstag, 22.01.
Meßstetten-Hartheim – St. Jakobus 
18:30 Uhr   Eucharistiefeier

Sonntag, 25.01.,  3. So im Jahreskreis
L1: Jes8,23b – 9,3  L2: 1 Kor 1, 10-13.17 
Meßstetten-Heinstetten – St. Agatha 
09:00 Uhr   Eucharistiefeier 
Schwenningen – St. Kolumban 
10:00 Uhr   Wortgottesfeier mit Kommunionspendung 
Stetten a.k.M.-Frohnstetten – St. Silvester 
10:00 Uhr   Wortgottesfeier mit Kommunionspendung 
Stetten a.k.M. – St. Mauritius 
10:30 Uhr   Eucharistiefeier

ABSTAND ZU
FAHRRADFAHRERN

INNERORTS 1,5 METER

AUSSERORTS 2 METER
Foto: mel-nik/iStock/Getty Images Plus
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www.liebfrauenschule-sigmaringen.de
www.jms-zollernalb.de
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Gebetskreise
Schwenningen – St. Kolumban: 
Rosenkranzgebet von Montag bis Freitag um 13:30 Uhr. 
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco

Meßstetten-Heinstetten – St. Agatha: 
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer, 
außer in den Schulferien 
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche

Meßstetten-Hartheim – St. Jakobus: 
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpersonen: 
Homepage: www.se-heuberg.de

Pfarrer Markus Manter: 07573/2215 
markus.manter@se-heuberg.de

Diakon Paul Gasser: 07573/2215 
paul.gasser@se-heuberg.de 
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un- 
serem Diakon Paul Gasser unter 01520 9370273 melden.

Diakon Michael Adelbert: 07573/2215 
michael.adelbert@se-heuberg.de 
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei un- 
serem Diakon Michael Adelbert unter privater 07573/5591 mel- 
den.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,   09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Mittwoch,  14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
Donnerstag,  09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk, 07573/2215 
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M. 
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Wir bitten um Beachtung: 
Mitteilungen für die kirchlichen Nachrichten müssen bei uns im 
Pfarrbüro bis spätestens Donnerstag um 10:00 Uhr eingegangen 
sein. Später eingegangene Mitteilungen können nicht mehr be- 
rücksichtigt werden oder werden im darauffolgenden Amtsblatt 
veröffentlicht. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Taufe 
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am Sonn- 
tag, 22.02.2026, um 11:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mauritius 
in Stetten a.k.M.

Das Taufgespräch findet am Dienstag, 10.02.2026 um 17:00 
Uhr im Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt. 
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.

Vielen Dank.

Was geht? / Was bleibt? / Was kommt? Welche Werte sind uns 
wichtig? 
Meditative Besinnungsstunde im Kerzenschein (Rorate) 
Inspirierende Impulse, Gedanken, Meditationen und Bilder zu 
Themen, die uns im Alltag bewegen. 
Lieder zum Zuhören und Nachdenken 
wann + wo: Sonntag, 18.01.2026, um 18:30 Uhr in der Pfarrkir- 
che St. Silvester in Frohnstetten 
Nehmt euch eine kleine Auszeit und schöpft dabei neue Kraft für 
euren Alltag!

Gute Besserung 
Die Hefte „Gute Besserung“ können während der Öffnungszeiten 
im Zwischengang vom Pfarramt in Stetten a.k.M. abgeholt wer- 
den.

Evangelische Kirchengemeinde 
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:
Wir bitten um Beachtung: 
Während der Vakanzzeit feiern wir in Stetten Gottesdienst 
am 1., 3. und ggfls. am 5. Sonntag im Monat.
Wir bemühen uns, an Feiertagen, die auf einen Sonntag außer- 
halb dieser Regelung fallen, ebenfalls Gottesdienst in Stetten zu 
feiern.

Sonntag, 18. Januar 2026  (2. So n. Epiphanias)
10:00 Uhr   Gottesdienst (mit Verabschiedung des bisherigen 

KGR und Einführung des neuen KGR) 
    mit Diakon U. Aeschbach 
    Ev. Kirche

Donnerstag, 22. Januar 2026
15-17 Uhr  Ökumenischer Kaffetreff 
    im evangelischen Gemeindehaus 
     Als besonderen Gast begrüßen wir den Senioren- 

beauftragten der Gemeinde Stetten, Herrn Oliver 
Beil. 

    Herzliche Einladung an alle Interessierten!

Ihre Ansprechpartner im Pfarrbüro:
Geschäftsführender Vakanzvertreter 
Diakon Ulrich Aeschbach 
Untere Walkestraße 19 
78333 Stockach 
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)
Seelsorgerliche Anliegen: 
Diakon Ulrich Aeschbach 
Untere Walkestraße 19 
78333 Stockach 
Tel. 07771/44 74 (Anrufbeantworter)

Sprechzeiten Pfarrbüro
Dienstagvormittag von   08:30 – 11:30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von  14:30 - 17:30 Uhr 
Pfarramtssekretärin: Maren Schulz 
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M. 
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten nach telefonischer Terminvereinbarung
Telefon: 07573/5304
Telefonseelsorge: 
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111 
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de 
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch
„Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gna- 
de.“ |  Joh 1,16

Unsere Vereine berichten

 
Bienenfreunde Obere Donau

Bienenstammtisch zum Jahresbeginn
Hallo zusammen, 
am 17.01.2026 ab 19:00 Uhr findet unser erster Bienenstamm- 
tisch 2026 im Weinhaus Unger statt. 
Neben den Winterverlusten wird der Fokus vor allem auf den ge- 
planten Aktivitäten für die kommende Saison liegen.
Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen!

www.se-heuberg.de
www.kummernetz.de
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Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Heuberg-Donautal

 

Blutspende in Schwenningen

 
 Plakat: DRK

Turnverein Schwenningen
 

Turnverein Vereinsfasnet

 
  Plakat: TV Schwenningen

Schwäbischer Albverein
 

Mit tiefer Betroffenheit und in großer Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von 

Albert Oess

Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit, die durch ihr ehren- 
amtliches Engagement und ihr besonderes Wesen unsere Ge- 
meinschaft über Jahrzehnte hinweg geprägt hat.

Albert Oess war ein Mensch der leisen, aber gewichtigen Wor- 
te. In einer Welt, die oft von Hektik und schnellen Urteilen 
bestimmt ist, war er der ruhende Pol. Wer ihn kannte, wusste: 
Albert dachte zuerst nach, bevor er sprach.

Seine Beiträge waren nie impulsiv, sondern stets das Ergebnis 
reiflicher Überlegung. Diese Bedachtsamkeit verlieh seinem 
Wort ein besonderes Gewicht und machte ihn zu einem ge- 
schätzten Ratgeber für Jung und Alt.

Sein Herz schlug für die Gemeinschaft. In insgesamt fünf Verei- 
nen war Albert Oess nicht nur Mitglied, sondern eine tragende 
Säule. Er übernahm Verantwortung, wo sie gebraucht wurde 
– sei es als aktives Vorstandsmitglied oder als weitsichtiger Ge- 
stalter im Hintergrund.

Sein unermüdlicher Einsatz wurde zu Recht durch die Ernen- 
nung zum Ehrenmitglied gewürdigt. Er sah das Ehrenamt 
nicht als Last, sondern als Pflicht gegenüber der Gesellschaft, 
der er sich stets tief verbunden fühlte.

Albert wurde weit über die Vereinsgrenzen hinaus geschätzt 
und geachtet. Diese Hochachtung verdiente er sich nicht 
durch lautes Auftreten, sondern durch seine Integrität, seine 
Zuverlässigkeit und seine ehrliche Art. Er begegnete jedem 
Menschen mit Respekt und erntete ebendiesen zurück.

Wir verabschieden uns von einem aufrechten Mann, dessen 
Wirken in unseren Vereinen und in unseren Herzen weiter 
bestehen wird. Sein Vermächtnis ist die Erinnerung an einen 
besonnenen Geist, der uns gelehrt hat, dass wahre Stärke in 
der Ruhe liegt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm na- 
hestanden.

In ehrendem Gedenken 
Deine Vereine aus Schwenningen
• Schwäbischer Albverein
• Musikverein Schwenningen e.V.
• Sportverein Schwenningen
• Männergesangverein
• Narrenzunft Wasserschöpfer

Wasserschöpferzunft 
Schwenningen e.V.

 

Vorankündigung: Schmotziger Donnerstag
Stars und Sternchen aufgepasst 
Dieses Jahr am Schmotziga Donnschdig findet wieder eine Mini 
Playback Show statt. Sucht euch euer Lieblingslied aus und per- 
formt es auf der Bühne mit euren Freunden als Band, zu zweit 
als Duo oder allein als Solokünstler - angezogen und geschminkt 
wie eure Stars. Eurem Musikgeschmack und eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. 

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen und eine großartige Show! 
Fragen und/oder Anmeldung bei Jenny Haselmeier mit eurem 
Lied und den beteiligten Personen per Mail (haselmeier.jenny@ 
web.de) oder WhatsApp (01629866109)

Rauchmelder retten Leben
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 Plakat: Wasserschöpferzunft Schwenningen e. V.

Vorankündigung: Programm Zunftball
Auch dieses Jahr soll unser Zunftball bunt und abwechslungs- 
reich sein. Damit jeder von euch auf seine Kosten kommt, freu- 
en wir uns wieder über kreative Programmpunkte. Diese können 
gerne bei Florian Scheuble (0173/3955191 oder 
florianscheuble@narrenvereinschwenningen.de)  
angemeldet werden.

Kommende Termine:
Am Sonntag, 18.01.2026, Jubiläumsumzug Wurmlingen/Rot- 
tenburg. Abfahrt 11.00 Uhr am Adler, Rückfahrt 17.30 Uhr.

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Naturpark Obere Donau

 

Buchungsplattform für Trekkingcamps im Naturpark 
Obere Donau öffnet für die vierte Saison
Die Trekkingcamps im Naturpark Obere Donau starten in ihre 
vierte Saison. Bereits ab dem 15. Januar 2026 ist die Buchungs- 
plattform wieder online! Rechtzeitig für alle, die ihre Outdoor- 
Abenteuer frühzeitig planen oder sich begehrte Termine an 
Wochenenden und in Ferienzeiten sichern möchten. Buchungen 
sind ab sofort unter www.trekking-obere-donau.de möglich. Die 
Saison beginnt offiziell am 1. Mai 2026 und geht bis 31. Oktober 
2026.

Trekking Obere Donau 
Seit 2023 stehen im Naturpark Obere Donau fünf Trekkingcamps 
zur Verfügung, die jeweils für eine Nacht gebucht werden kön-

nen. Übernachtungen sind von Anfang Mai bis Ende Oktober 
erlaubt – jeweils von 17 Uhr abends bis 10 Uhr am nächsten Mor- 
gen. In der restlichen Zeit gehört die Natur ganz dem Wald und 
seinen tierischen Bewohnern. Der Preis pro Zelt und Übernach- 
tung beträgt 15 Euro.

Die Camps liegen alle mitten im Wald, abseits der Ortschaften 
und Touristenströme und sind nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erreichbar. Manche Camps sind unter uralten, majestätischen Bu- 
chen, bei anderen ist man umgeben von jungen Bäumchen, die 
den Blick auf den Sternenhimmel freigeben. Die genauen Stand- 
orte werden erst nach der Buchung verraten, denn das Konzept 
fußt auf Geheimhaltung. Überall gibt es eine ähnlich minima- 
listische Ausstattung: Trockentoilette, Feuerstelle, Sitzgruppe, 
Stellplatz für max. drei 3-Personen-Zelte. Camping-Ausrüstung 
und Verpflegung wird selbst mitgebracht, Müll wieder mit nach 
Hause genommen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.trekking-obere-donau.de/

 
Donaubergland

Donaubergland mit Neuigkeiten auf der CMT
Wie jedes Jahr startet das Tourismusjahr in Baden-Württemberg 
gleich mit der Tourismusmesse CMT, der weltgrößten Publikums- 
messe für Touristik und Caravaning. Vom 17. bis 25. Januar gibt 
es in den zehn Hallen auf dem Messegelände in Stuttgart wie- 
der neun Tage lang alles rund um Touristik, Reisen und Camping. 
Auch das Donaubergland ist wieder mit einem Stand als Partner 
der Schwäbischen Alb in Halle 6 mit dabei. Dabei werden beson- 
ders wieder die Neuheiten, wie neue Donaubergland-Postkarten, 
aber auch brandneue Infos zum Projekt „Donaubergland HörBar“ 
und zum neuen „Klangweg“ vorgestellt, der in diesem Jahr in 
Trossingen eröffnet werden wird. An den ersten drei Messetagen 
wird das Donaubergland zudem auch im Rahmen der zusätzli- 
chen Sondermesse „Fahrrad- und Wanderreisen“ mit einem Stand 
mit allen Infos rund um Wandern und Radfahren im Donauberg- 
land in Halle 9 vertreten sein.

Unterstützt wird das Donaubergland wieder von den Städten 
Tuttlingen (am Eröffnungstag) und Geisingen (Montag), der Ge- 
meinde Immendingen (Dienstag), dem Naturpark Obere Donau 
(Freitag) und erstmals auch von der Stadt Meßkirch (Mittwoch/ 
Donnerstag) sowie Campus Galli (Mittwoch), die dem Messepu- 
blikum auch ihre Neuheiten vorstellen. Ebenso unterstützen und 
präsentieren sich die Hotels „Schlossberg Wehingen“ (Sonntag) 
und Hotel „Aurelia“ in Aldingen (zweiter Samstag) und locken mit 
besonderen Übernachtungsangeboten in die Region. Tickets für 
die Messe können online bestellt werden. Alle wichtigen Infos 
und Links hierzu auch unter www.donaubergland.de

Veranstaltungen im Umland

DLRG Ortsgruppe Stetten

Neujahrsfeier 2026 
Auch dieses Jahr wollen wir zunächst einmal zurückblicken und 
die fleißigsten Trainingsteilnehmer belohnen. Leider musste aus 
technischen Gründen das Training im vergangenen Jahr beson- 
ders häufig ausfallen, daher möchten wir Euch bei einem Spiel- 
und Spaßnachmittag am Samstag, den 17.01.2026 ab 17:00 
Uhr die Gelegenheit geben, das kühle Nass noch einmal aus- 
giebig zu genießen - gerne auch mit Euren Eltern, Geschwistern 
oder Freunden. Falls das Hallenbad wegen technischer Probleme 
weiterhin geschlossen bleibt, dann brechen wir von dort aus zur 
gleichen Zeit zu einer Winter-Wanderung auf und wärmen uns 
anschließend in unserem Vereinsheim bei Punsch und Tee wie-

www.trekking-obere-donau.de
https://www.trekking-obere-donau.de/
www.donaubergland.de



